
E N T W U R F 

 

IX. Nachtrag zur 

Zuständigkeitsordnung für die Ausschüsse 

des Rates der Stadt Gummersbach 

 

Aufgrund der §§ 41 Abs. 2 und 57 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-

Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 

666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.04.2019 (GV. NRW. S. 202), und des § 8 

der Hauptsatzung der Stadt Gummersbach hat der Rat der Stadt Gummersbach in seiner 

Sitzung am 27.11.2019 folgenden IX. Nachtrag zur Zuständigkeitsordnung für die 

Ausschüsse des Rates der Stadt Gummersbach vom 08.12.1999 erlassen: 

 

Artikel 1 

 

Im § 4 wird im Abschnitt „Entscheidungsbefugnisse“ der Buchstabe „e) die Anerkennung 

von Zeiten als ruhegehaltfähige Dienstzeiten aufgrund von Ermessensvorschriften,“ 

aufgehoben. 

 

Artikel 2 

 

Dieser IX. Nachtrag tritt am Tag nach der Beschlussfassung in Kraft. 


